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Drucksache 16/16 
 
Ihr Schreiben vom 14. Juni 2005 - L 213 - 
 
Anlagen 
 
 
 
Sehr geehrte Frau Eisenberg, 

 

gerne nehme ich wie von Ihnen gewünscht zum Antrag der Fraktion der FDP im 

Schleswig-Holsteinischen Landtag "Erhalt der Rechtsmedizin an den Universitätskli-

nikstandorten Kiel und Lübeck" (Drucksache 16/16) Stellung. 

 

Zur Vorbereitung meiner Stellungnahme habe ich die Präsidentin des Schleswig-

Holsteinischen Oberlandesgerichts sowie den Generalstaatsanwalt des Landes 

Schleswig-Holstein um eine Bewertung des Antrags gebeten. Beide Antworten füge 

ich diesem Schreiben in Ablichtung bei. 
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Sowohl die Präsidentin des Schleswig-Holsteinischen Oberlandesgerichts als auch 

der Generalstaatsanwalt haben sich dafür ausgesprochen, die rechtsmedizinischen 

Bereiche an den Standorten Kiel und Lübeck im bisherigen Umfang zu erhalten. 

Hierfür haben sie geltend gemacht, dass es in einem Flächenland wie Schleswig-

Holstein im Hinblick auf eine rasche und effektive Ermittlungstätigkeit sowie die Be-

kämpfung der Kriminalität nicht vertretbar erscheine, wenn etwa Ermittlungsbehörden 

aus dem Norden des Landes die nächsten erreichbaren Mitarbeiter der Rechtsmedi-

zin in Lübeck anträfen. Bereits jetzt seien sowohl der Versand von Untersuchungs-

material zur Laboruntersuchung als auch die Anreise der Spezialisten der Rechts-

medizin zum Tatort häufig lang. Diese Situation dürfe nicht verschlechtert werden. 

 

Von den vier Behördenleitern der Staatsanwaltschaften vor Ort, die vom General-

staatsanwalt beteiligt wurden, sehen alle den Erhalt von Obduktionskapazitäten an 

den Standorten Kiel und Lübeck als unabdingbar an. 

Im Bereich von Laboruntersuchungen oder ähnlichen Tätigkeiten ohne eine Präsenz 

der Dezernenten am Untersuchungsort halten zwei Behördenleiter Teilzentralisierun-

gen für vertretbar. Die beiden anderen Behördenleiter haben sich unter Verweis auf 

Beispiele aus der staatsanwaltschaftlichen Praxis dezidiert für den Erhalt der voll um-

fänglichen Untersuchungskapazitäten an beiden Universitätsklinikstandorten in Kiel 

und Lübeck ausgesprochen.  

 

Für die Einzelheiten der von mir einholten Bewertungen aus der Justizpraxis verwei-

se ich auf die als Anlage beigefügten Berichte. 

 

Wie insbesondere in dem Bericht des Leitenden Oberstaatsanwalts aus Lübeck ü-

berzeugend dargelegt wird, sichert ein toxikologisch-chemisches Labor an beiden 

Standorten nicht nur eine schnelle Untersuchungsmöglichkeit, sondern versetzt die 

Staatsanwaltschaft darüber hinaus in die Lage, den jeweiligen Sachverständigen oh-

ne Zeitverzug zum Ort strafprozessualer Maßnahmen, etwa dem Leichenfundort oder 

dem Durchsuchungsort hinzuzuziehen. Dort kann der Sachverständige bei der Auf-

findung und Stoffidentifizierung unverzichtbare Dienste leisten, welche die Wirksam-

keit der Untersuchung sicherstellen und Zeitverzögerungen bei Ermittlungsmaßnah-

men vermeiden. 
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Diese justizpraktischen Argumente werden ergänzt durch die vom Generalstaatsan-

walt angestellte betriebswirtschaftliche Betrachtung. 

Danach versprechen zum einen etwa Anreisen von Rechtsmedizinern aus Lübeck in 

den nördlichen Bereich des Landes Schleswig-Holstein nicht nur keine Synergieef-

fekte, sondern führen zu einer nicht effizienten Verwendung wertvoller wissenschaft-

licher Arbeitskraft. 

Zum anderen darf es für den Erhalt rechtmedizinischer Kapazitäten keine Relevanz 

haben, ob die für rechtsmedizinische Untersuchungen benötigten Steuergelder aus 

dem Haushaltsansatz des Justizressorts, des Innenressorts oder des Wissenschafts-

ressorts bereitgestellt werden. Eine Gesamtbetrachtung der haushaltsrechtlichen 

Auswirkungen erscheint angezeigt, weil Qualitätseinbußen im Bereich der Justiz und 

Polizei durch einen Abbau der Rechtsmedizin durch den Aufbau eigener Ressourcen 

- etwa beim Landeskriminalamt - kompensiert werden müssten.  

 

Im Ergebnis sprechen somit aus meiner Sicht überzeugende Gründe für den Erhalt 

eines gemeinsamen Instituts für Rechtsmedizin mit Laborkapazitäten an den Univer-

sitätsklinikstandorten in Kiel und Lübeck.  

 

Mit freundlichen Grüßen  

gez. 

Uwe Döring 
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